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Rechte	und
Pflichten	bei
Eigentumswohnungen:
Was	nach	der
Reform	des
Wohnungseigentumsrechts
gilt

1			Vorwort



In	Deutschland	gibt	es	über	10	Millionen
Wohnungseigentümer,	die	entweder	selbst
ihre	Eigentumswohnung	bewohnen	oder
diese	vermieten.	Gesetzliche	Grundlage	für
die	Rechtsstellung	der	Eigentümer	ist	das
Wohnungseigentumsgesetz.	Dieses	Gesetz
wurde	am	1.12.2020	grundlegend
reformiert.	Insgesamt	bezwecken	die
Änderungen	eine	effizientere	Verwaltung
der	Wohnungseigentümergemeinschaften.

Die	Gemeinschaft	der
Wohnungseigentümer	selbst	ist
nunmehr	Träger	der	Verwaltung.
Sie	handelt	durch	die
Eigentümerversammlung	als
Beschlussorgan	und	den	Verwalter
als	Vertretungsorgan.

Ansprüche	müssen	die
Wohnungseigentümer	künftig


